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Hinweise zur bestimmungsgemäßen und sicheren  
Verwendung von Schalungen und Traggerüsten 

 
 
Der Unternehmer hat eine Gefährdungsbeurtei-
lung und eine Montageanweisung aufzustellen. 
Letztere ist in der Regel nicht mit einer Aufbau- 
und Verwendungsanleitung (AuV) identisch. 
 
• Gefährdungsbeurteilung 
Der Unternehmer ist verantwortlich für das Auf-
stellen, die Dokumentation, die Umsetzung und die 
Revision einer Gefährdungsbeurteilung für jede 
Baustelle. Seine Mitarbeiter sind verpflichtet zur ge-
setzkonformen Umsetzung der daraus resultieren-
den Maßnahmen.  
• Montageanweisung 
Der Unternehmer ist für das Aufstellen einer schrift-
lichen Montageanweisung verantwortlich. Die Auf-
bau- und Verwendungsanleitung bildet eine der 
Grundlagen zur Aufstellung einer Montageanwei-
sung.  
• Aufbau- und Verwendungsanleitung (AuV) 
Schalungen sind technische Arbeitsmittel, die nur für 
eine gewerbliche Nutzung bestimmt sind. Die be-
stimmungsgemäße Anwendung hat ausschließlich 
durch fachlich geeignetes Personal und entspre-
chend qualifiziertes Aufsichtspersonal zu erfolgen. 
Die Aufbau- und Verwendungsanleitung (AuV) ist in-
tegraler Bestandteil der Schalungskonstruktion. Sie 
enthält mindestens Sicherheitshinweise, Angaben 
zur Regelausführung und bestimmungsgemäßen 
Verwendung sowie die Systembeschreibung.   
Die funktionstechnischen Anweisungen (Regelaus-
führung)  in der Aufbau- und Verwendungsanleitung 
sind genau zu befolgen. Erweiterungen, Abweichun-
gen oder Änderungen stellen ein potenzielles Risiko 
dar und bedürfen deshalb eines gesonderten Nach-
weises (so mithilfe einer Gefährdungsbeurteilung) 
respektive einer Montageanweisung unter Beach-
tung der relevanten Gesetze, Normen und Sicher-
heitsvorschriften. Analoges gilt für den Fall bauseits 
gestellter Schalungs-/Traggerüstteile.  
• Verfügbarkeit der AuV 
Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die vom 
Hersteller oder Schalungslieferanten zur Verfügung 
gestellte Aufbau- und Verwendungsanleitung am 
Einsatzort vorhanden, den Mitarbeitern vor Aufbau 
und Verwendung bekannt und jederzeit zugänglich  
ist.  
 • Darstellungen 
Die in der Aufbau- und Verwendungsanleitung ge-
zeigten Darstellungen sind zum Teil Montagezu-
stände und sicherheitstechnisch nicht immer voll-
ständig. Eventuell in diesen Darstellungen nicht ge-
zeigte Sicherheitseinrichtungen müssen trotzdem 
vorhanden sein. 
 

 
 
 

 
 
 

• Lagerung und Transport 
Die besonderen Anforderungen der jeweiligen Scha-
lungskonstruktionen bezüglich der Transportvorgänge 
sowie der Lagerung sind zu beachten. Exemplarisch ist 
die Anwendung entsprechender Anschlagmittel zu 
nennen.  
• Materialkontrolle 
Das Schalungs- und Traggerüstmaterial ist bei Eingang 
auf der Baustelle/am Bestimmungsort sowie vor jeder 
Verwendung auf einwandfreie Beschaffenheit und Funk-
tion zu prüfen. Veränderungen am Schalungsmaterial 
sind unzulässig. 
• Ersatzteile und Reparaturen 
Als Ersatzteile dürfen nur Originalteile verwendet wer-
den. Reparaturen sind nur vom Hersteller oder von auto-
risierten Einrichtungen durchzuführen. 
• Verwendung anderer Produkte  
Vermischungen von Schalungskomponenten verschie-
dener Hersteller bergen Gefahren. Sie sind gesondert zu 
prüfen und können zur Notwendigkeit der Aufstellung ei-
ner eigenen Aufbau- und Verwendungsanleitung führen.  
• Sicherheitssymbole 
Individuelle Sicherheitssymbole sind zu beachten. 
Beispiele: 

        
    

         
 
 

 
  
• Sonstiges 
Änderungen im Zuge der technischen Entwicklung blei-
ben ausdrücklich vorbehalten.  
Für die sicherheitstechnische An- und Verwendung der 
Produkte sind die länderspezifischen Gesetze, Normen 
sowie weitere Sicherheitsvorschriften in der jeweils gülti-
gen Fassung anzuwenden. Sie bilden einen Teil der 
Pflichten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bezüglich 
des Arbeitsschutzes. Hieraus resultiert unter anderem 
die Pflicht des Unternehmers, die Standsicherheit von 
Schalungs- und Traggerüstkonstruktionen sowie des 
Bauwerks während aller Bauzustände zu gewährleisten. 
Dazu zählen auch die Grundmontage, die Demontage 
und der Transport der Schalungs- und Traggerüstkon-
struktionen respektive deren Teile. Die Gesamtkonstruk-
tion ist während und nach der Montage zu prüfen. 
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Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zu Sachschä-
den respektive Gesundheitsschäden (auch Lebensge-
fahr) führen. 

Sichtprüfung: Die vorgenommene Handlung ist durch  
eine Sichtprüfung vorzunehmen. 

Hinweis: Ergänzende Angaben zur sicheren, sach- und 
fachgerechten Ausführung der Tätigkeiten. 


